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Wien, am 26.05.2008 
 
 
 
Betreff: Einzelgenehmigung - Gleichwertigkeit von Fahrzeugen aus dem EU-Ausland 
 
 

In der Anlage übermittelt das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

eine Übersicht bezüglich der Gleichwertigkeit von Prüfnachweisen bzw. Gutachten von 

Fahrzeugen aus dem EU-Ausland. 

Diese nun vorliegende Liste soll dem Sachverständigen Hilfestellung bei Fragen zur 

Einzelgenehmigung von Fahrzeugen aus dem EU-Ausland, im Speziellen von US-

Fahrzeugen bieten.  

Es wird klargestellt, ob im jeweiligen Bereich eine Gleichwertigkeit gegeben ist und wenn nötig 

eine Vorgabe bezüglich der Einstufung nach europäischen Regeln definiert. 

 

Sie werden eingeladen, die betroffenen Stellen hievon in Kenntnis zu setzen.  
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